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Frauen verdienen mehr - Entgeltdiskriminierung von Frauen verhindern
(BT-Drucksache 17/8897)

Dr. Christina Boll, Hamburg

Ausgangslage

 Die unbereinigte geschlechtsspezifische Lohnlü-
cke beträgt in Deutschland derzeit über alle Bil-
dungsgruppen hinweg 22% (Statistisches Bun-
desamt 2012 auf Basis der Verdienststrukturer-
hebung 2010). Die Lücke ist damit eine der
höchsten im internationalen Vergleich. Im
OECD-Ländervergleich lag Deutschland 2010 an
dritter Stelle, nach Korea und Japan (OECD
2012).

 In Deutschland ist die geschlechtsspezifische
Lohnlücke insbesondere im untersten Einkom-
mensdezil besonders ausgeprägt. Auch für die
höchsten 10 % der Einkommen ist die Lücke
größer als für das Medianeinkommen, aber in
keinem Land sind die untersten 10 % der Ein-
kommen so stark von geschlechtsspezifischen
Einkommensunterschieden geprägt wie in
Deutschland (OECD 2012).

 Unterschiedlichen Berechnungen zufolge ist ein
mehr oder weniger großer Teil der Lohnlücke
auf unterschiedliche Merkmale von beschäftig-
ten Frauen und Männern zurückzuführen (Aus-
stattungseffekt). Es verbleibt ein unerklärter
Rest, der fälschlicherweise oft als Diskriminie-
rungseffekt bezeichnet wird. Diskriminierung
kann sich im erschwerten Zugang zu bestimm-
ten lohnrelevanten Merkmalen ausdrücken (et-
wa zu hochdotierten Führungspositionen) und

somit auch im Ausstattungseffekt enthalten sein.
Zugleich kann der unerklärte Rest nicht nur
Frauen benachteiligende arbeitgeberseitige Zu-
schreibungen, sondern auch Selektionseffekte
durch unbeobachtete fehlende Fähigkeiten
oder/und ein geschlechtsspezifisches Lohnver-
handlungsverhalten spiegeln (Boll/Leppin
2013).

 Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
enthält bereits ein ausdrückliches Verbot der
Benachteiligung in Bezug auf „die Beschäfti-
gungs- und Arbeitsbedingungen einschließlich
Arbeitsentgelt“ (§2 Abs. 1 Nr. 2 AGG). Dieses
Entgeltgleichheitsgebot geht den o. g. Abgeord-
neten bzw. Fraktionen nicht weit genug. Sie for-
dern die Deutsche Bundesregierung auf, ein Ge-
setz zur Durchsetzung des Entgeltgleichheitsge-
botes zu entwickeln bzw. den vorgelegten Ge-
setzentwurf zu beschließen.

Stellungnahme

Abwesenheit von Diskriminierung im Sinne von
geschlechtsspezifischer Benachteiligung ist im Ziel
unstrittig. Die Definition von Diskriminierung als
„ungleicher Lohn für gleich(wertig)e Arbeit“ ist
jedoch ungeeignet, geschlechtsspezifische Benach-
teiligung aufzuspüren. Strukturelle Reformen, die
die Chancengleichheit der Geschlechter im Zugang
zu lohnrelevanten Merkmalen sicherstellen sowie
gleiche Anreize zur Ausschöpfung individueller
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Einkommenskapazitäten schaffen, werden als ziel-
führender mit Blick auf Entgeltgleichheit angesehen
als die versuchte Regulierung von Marktergebnissen.

Begründung

1. Entgeltgleichheit kann im Ergebnis nicht ver-
ordnet werden.

o Der Referenzmaßstab „gleiche bzw. gleich-
wertige Tätigkeit“ ist ungeeignet, die Pro-
duktivität der Arbeitskraft als maßgebender
Faktor für ihr erzieltes Lohneinkommen ab-
zubilden. Die betrieblichen Gegebenheiten,
die arbeitsplatzspezifischen Anforderungen
sowie die persönlichen Dispositionen sind
zu heterogen, um „gleichwertige“ Tätigkei-
ten definieren zu können und damit einer
gesetzgeberischen Regulierung zugänglich
zu sein.

2. Eine Orientierung an arbeitsplatzseitigen Er-
fordernissen würde zudem falsche Bildungs-
anreize setzen.

o Wissen, Fertigkeiten und Erfahrung von Ar-
beitskräften, die in der Summe ihre Produk-
tivität bestimmen, sind nicht zwingend ar-
beitsplatzgebunden, sondern werden viel-
fach auch in tätigkeitsübergreifende betrieb-
liche Prozesse eingebracht bzw. definieren
die Art und Weise, wie Tätigkeiten ausgeübt
werden. Dies ist ein dynamischer Prozess.
Produktivität ist daher nicht ex ante be-
obachtbar, sondern ergibt sich erst im Zu-
sammenwirken von individuellen Disposi-
tionen und Neigungen mit den arbeitsplatz-
seitigen Gegebenheiten. Der Staat ist hier
grundsätzlich im Informationsnachteil, Ta-
rifvertragsparteien sind es auch. An Tätig-
keitsbeschreibungen orientierte Lohnein-
kommen können daher nur Anhaltspunkte
für Lohnbandbreiten sein.

o Die über eine Tätigkeitsbeschreibung hinaus
gehenden Qualifikationen blieben nach ei-
ner solchen Schematik unbezahlt. Dies wäre
allokationspolitisch falsch bzw. eine solche
Entlohnungsschematik wäre in der betrieb-
lichen Praxis wirkungslos , da diese Quali-
fikationen, wie die empirische Evidenz
zeigt, durchaus in Wertschöpfung umge-
wandelt werden und eine Nichtausschöp-
fung von Potenzialen gesamtwirtschaftlich
sowie für die betroffenen Individuen nach-
teilig wäre.

o Die empirische Evidenz zeigt beispielswei-
se, dass auch „überschüssige“ – im Sinne
von über das formale Bildungsanforde-
rungsniveau der Tätigkeit hinausgehende –
Qualifikationen Lohnerträge erzielen. Das
heißt, diese Qualifikationen werden am Ar-
beitsmarkt in Wertschöpfung umgewandelt.
Wie eigene Untersuchungen zeigen, wird
beispielsweise ein Jahr Bildung, das den
Standard in der beruflichen Vergleichs-
gruppe überschreitet, bei deutschen Aka-
demikern mit einem Lohnplus von 4.2 %,

bei Akademikerinnen sogar mit 4.7 % ver-
gütet. Damit erzielen formal überqualifizier-
te Akademiker/innen aus überschüssigen
Bildungsjahren zwar geringere Lohnerträge
als ihre Examenskolleg/innen, die bildungs-
adäquat beschäftigt sind (6.8 % bzw. 8.1 %
pro erforderliches Bildungsjahr), jedoch zu-
gleich höhere Erträge als Personen ohne
diese zusätzlichen Qualifikationen in der
betreffenden Berufsgruppe (Boll/Leppin
2013). Dies zeigt, dass der Arbeitsmarkt fle-
xibel genug ist, angebotenes Humankapital
zumindest partiell absorbieren, d. h. in ein-
kommensstiftende Wertschöpfung umwan-
deln zu können.

3. Statt Ergebnisse von Marktprozessen zu regu-
lieren, sollte der Gesetzgeber im Wege des Ab-
baus institutioneller Hemmnisse gleiche Zu-
gangschancen von Frauen und Männern zu
lohnrelevanten Merkmalen fördern.

o Das Erwerbsverhalten von Frauen in
Deutschland ist stark durch den Familien-
zusammenhang geprägt. Das Erwerbsvolu-
men von Müttern mit minderjährigen Kin-
dern liegt um 40 % unter dem Wert anderer
Frauen, weil Mütter seltener erwerbstätig
sind und, wenn erwerbstätig, eine geringere
Wochenarbeitszeit arbeiten (BMFSFJ 2012).
Zwar kehren seit Einführung des Elterngel-
des 2007 Mütter etwas früher und mit einer
etwas erhöhten durchschnittlichen Wo-
chenarbeitszeit zurück in den Job, aber
Teilzeit prägt weiterhin die weibliche und
insbesondere die mütterliche Erwerbstätig-
keit. Teilzeit mit unter 20 Wochenstunden
hat unter Frauen zwischen 1996 und 2009
sogar um vier Prozentpunkte zugenommen
(Allmendinger et al. 2012).

o Die unbereinigte Lohnlücke zwischen deut-
schen kinderlosen Frauen und Männern
liegt deutlich unter dem OECD-Durch-
schnitt, die Lücke zwischen Frauen und
Männern mit mindestens einem Kind je-
doch darüber (OECD 2012) und wird nur
noch von wenigen Ländern (Japan, Korea
und Kanada) übertroffen. Dies zeigt, dass
der Schattenpreis von Kindern in Deutsch-
land im internationalen Vergleich beson-
ders ausgeprägt ist.

o Erwerbsunterbrechungen im Zusammen-
hang mit Geburten sowie die sich anschlie-
ßenden Teilzeitbeschäftigungen sind in Tei-
len Deutschlands ohne Alternative, wenn
das Angebot institutioneller Kinderbetreu-
ung nicht ausreichend, private professionel-
le Betreuung nicht erschwinglich und fami-
liale bzw. soziale Netzwerke nicht verfügbar
sind. Der Tatbestand des im internationalen
Vergleich hohen geschlechtsspezifischen
Lohnunterschiedes am unteren Rand des
Einkommensspektrums legt nahe, dass un-
erschwingliche bzw. nicht ausreichend vor-
handene Kinderbetreuungsmöglichkeiten
gerade für Frauen im Niedrigeinkommens-
bereich ein erhebliches Problem darstellen.
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o Mit Erwerbsunterbrechungen gehen immen-
se Bruttolohnverluste einher. Diese variie-
ren zwischen verschiedenen Bildungstypen
sowie abhängig von Zeitpunkt und Muster
der Unterbrechung (Boll 2011a; 2011b). Die
folgende Abbildung zeigt die Lohnverluste
für eine Frau mit abgeschlossener Lehre, die
im Alter von 30 Jahren ein Kind bekommt
und danach einen der dargestellten hypo-
thetischen Erwerbsverläufe, bestehend aus
einer Auszeit- und/oder Teilzeitphase (Teil-

zeit mit 20 Wochenstunden) verfolgt. Am
Ende dieser drei- bzw. sechsjährigen Span-
ne kehrt sie in Vollzeit wieder ins Erwerbs-
leben zurück. Die Verluste sind als die Dif-
ferenz in den Bruttolohneinkommen ange-
geben, die zwei Frauen gleicher Bildung in
der Altersspanne 30-45 Jahre erzielen, wenn
die eine von beiden ununterbrochen Voll-
zeit arbeitet (Referenzfrau) und die andere
den betreffenden hypothetischen Erwerbs-
verlauf wählt (Unterbrechungsfrau).
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In obiger Abbildung umfasst die Säule ganz links
einen Verlauf gänzlich ohne Auszeit. Für die übrigen
drei Säulen gibt der unterste Block jeder Säule die
während der Auszeitphase, der mittlere Block die
während der Teilzeitphase und der obere Block die
in der Post-Wiedereinstiegsphase verlorenen Ein-
kommen an. Letztere als Folgekosten bezeichneten
Lohneinbußen resultieren aus dem Umstand, dass
die Referenzfrau ein kontinuierliches Lohnwachs-
tum erzielt, u. a. weil sie sich beruflich weiterbildet.
Die „Unterbrechungsfrau“ erleidet bei Wiederein-
stieg nicht nur einen Lohnabschlag gegenüber ihrem
eigenen Ausstiegslohn, aufgrund einer teilweisen
Entwertung ihres einstmals erworbenen Humankapi-
tals (Wissen, Fähigkeiten, Fertigkeiten); darüber
hinaus hat sie in der beruflichen Auszeit auch (zu-
meist) keine Weiterbildungsinvestitionen getätigt. In
der Summe führt dies dazu, dass die Unterbre-
chungsfrau die Referenzfrau im Lohn bis zum Alter
von 45 Jahren nicht einholen kann (und die Verläufe
legen auch keinen entsprechenden Aufholprozess in
der verbleibenden Erwerbsphase nahe).

o Umgerechnet auf die Differenz in den Stun-
denlöhnen zeigt folgende Abbildung, dass
ein „Career Wage Gap“ von bis zu 21% be-
reits unter Frauen zustande kommt, wenn
allein im Merkmal Erwerbsbiografie ver-
schiedene Frauen miteinander verglichen
werden.1 Der Faktor Biografie erklärt dem-
nach einen Gutteil der Lohnlücke. Die Un-
terbrechung nach Grundschulmuster ent-
spricht einer dreijährigen Auszeit, nachge-
folgt von einer dreijährigen Teilzeitspanne,
sodass die Mutter zum Zeitpunkt der Ein-
schulung des Kindes in Vollzeit in das Er-
werbsleben zurückkehrt.

Anmerkungen zu den Grafiken:

 Die simulierten Lohneinbußen stellen den
unteren Rand der tatsächlichen Verluste
dar, wenn man bedenkt, dass die Rückkehr
zu Vollzeit im Alter des Kindes von sechs
Jahren zumindest für westdeutsche Frauen
eine ambitionierte Annahme darstellt. Die
simulierten Einbußen sind auch deshalb
konservativ geschätzt, weil von der An-
nahme ausgegangen wird, dass Frauen auf
denselben Job zurückkehren.2

 Die Berechnung des „Career Wage Gap“ auf
Basis simulierter Lohnverläufe ist detailge-
nauer als es die Berechnung von Biografie-
Effekten im Gender Wage Gap ermöglicht.
Zum einen werden die Lohnverläufe pro
Bildungstyp gerechnet, während die Lohn-
lücke zumeist über alle Bildungsgruppen
hinweg berechnet und der Durchschnitts-
wert zerlegt wird. Zum zweiten ist der

1 Das vergleichsweise geringe Lohnniveau resultiert aus dem der
Untersuchung zugrundeliegenden Beobachtungszeitraum 1984-
2005 und deckt sich weitgehend mit zeitgleichen Ergebnissen
aus der Verdienststrukturerhebung des Statistischen Bundesam-
tes.

2 Diese Annahme wird in einem laufenden Forschungsprojekt
aufgegeben und die daraus resultierenden Einkommenseffekte
werden evaluiert.

Career Wage Gap auch bei bildungsgrup-
penspezifischer Zerlegung des Gender Wage
Gap genauer. So bestätigten eigene Analy-
sen mit SOEP-Daten den vom Statistischen
Bundesamt berechneten Gender Pay Gap
zwischen Akademiker/innen in Deutsch-
land in Höhe von 27 %. Die Zerlegung kann
jedoch immer nur für einzelne erwerbsbio-
grafische Merkmale, beispielsweise die
Auszeiterfahrung, erfolgen. Typische Er-
werbsverläufe von Frauen sind jedoch
durch Kombinationen von Aus- und Teil-
zeitphasen gekennzeichnet, was zu kumu-
lierten Einbußen führt. In den Lohnsimula-
tionen entsprechend konstruierter Erwerbs-
verläufe kann diese Kumulation berücksich-
tigt werden.

4. Zur Schaffung gleicher Zugangschancen ge-
hört auch der Abbau bestehender institutio-
neller Anreize, die die Nachrangigkeit weibli-
cher Einkommen im Partnerschaftskontext
begünstigen.

o Hierzu zählen u. a. das Ehegattensplitting,
die Abgabenbegünstigung/-befreiung gering-
fügiger Beschäftigungsverhältnisse und das
Betreuungsgeld.3 Solange der Staat Anreize
dafür setzt, dass es auf Paarebene rational
ist, das Haushaltsnettoeinkommen anstelle
des individuellen Bruttoerwerbseinkom-
mens am Markt zu maximieren, sind brach
liegende Humanressourcen die Folge.

5. Die Lohneinkommen von Männern und Frau-
en werden sich durch die dergestalt erfolgen-
de Stärkung der Erwerbsanreize auf individu-
eller Ebene, begleitet durch eine die umfang-
reiche Erwerbstätigkeit beider Partner ermög-
lichende Infrastruktur, durch das Spiel der
Marktkräfte weiter aneinander annähern.

o Denn diese strukturellen Reformen verän-
dern die Verhandlungsposition von Frauen
auf dem Arbeitsmarkt elementar und sind
daher weit besser als ergebnissteuernde Re-
gulierungsversuche in der Lage, einseitig
Männern gewährte Ernährerprämien im
Lohn abzubauen.

o Angleichungsprozesse sind insbesondere
bezüglich der horizontalen und vertikalen
Segregation zu erwarten: Bei gestiegenen
Returns on Investment ist davon auszuge-
hen, dass Mädchen eher in Karriere inves-
tieren und höher dotierte Berufe wählen.
Die verbesserte Betreuungsinfrastruktur er-
höht die Opportunitätskosten der Nichter-
werbstätigkeit, wovon die Erwerbsintegrati-
on von Frauen insgesamt und die Einbin-
dung von Müttern in anspruchsvolle Tätig-
keiten und Führungspositionen insbesonde-
re profitieren dürften.

6. Familienpolitik kann helfen, klassische Ge-
schlechterrollen aufzubrechen und unbezahlte

3 Vgl. Boll/Reich 2012.
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wie auch bezahlte Arbeit gleichgewichtiger
auf beide Geschlechter zu verlagern. Der ge-
setzgeberische „Hebel“ ist aber auch hier ein-
geschränkt und kann die Zivilcourage infor-
mierter Einzelpersonen vor Ort nicht ersetzen.

o In der Tat gibt es im internationalen Zu-
sammenhang empirische Evidenz dafür,
dass beispielsweise die Zeitverwendung
von Vätern auf ihre Kinder mit Väter-
komponenten im Elterngeld positiv assozi-
iert ist. Die stärkere Einbindung von Vätern
im Haushalt kann nicht nur positive Frau-
enerwerbseffekte, sondern auch positive
Fertilitätseffekte nach sich ziehen (Boll et
al. 2012). Allerdings ist die Richtung des
Kausalzusammenhanges unbestimmt. Ver-
mutlich ist die Übertragbarkeit von Best
Practices aus anderen Ländern dadurch ein-
geschränkt, dass die gesetzlichen Regelwer-
ke selbst von gesellschaftlichen Werten und
Normen (mit)beeinflusst werden.

o Die für notwendig erachteten Maßnahmen
müssen daher letztlich der Zivilcourage von
Einzelpersonen überantwortet werden, die –
ausgestattet mit dem Informationsvorteil
über die Einkommens- und Beschäftigungs-
verhältnisse in ihrem individuellen Wir-
kungskreis – gegen geschlechtsspezifische
Benachteiligung eintreten.
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